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Studienplan  

  
(vom Departementsrat verabschiedet am11.05.2009) 
 
1 Allgemeines 
 
1 Der Master of Science in Psychology bietet eine vertiefte Ausbildung in den theoretischen Ansätzen 
und Anwendungen der Psychologie. Das Studienprogramm ermöglicht den Studierenden eine 
weitgehend freie Auswahl aus den angebotenen Modulen. Das Programm berücksichtigt die in 
Fribourg vorhandenen Forschungsschwerpunkte in Grundlagen und Anwendungen. Die im 
Vertiefungsprogramm angebotenen Optionen entsprechen den im Departement vertretenen 
Abteilungen.  
 
2 Im Psychologiestudium als Gesamtbereich werden innerhalb von zwei Studienjahren vertiefte und 
spezielle Kompetenzen der wissenschaftlichen Forschung (methodisch und theoretisch) sowie 
weiterführende Kompetenzen in ausgewählten Bereichen erworben. 
 
3 Das Departement für Psychologie kann über die Einführung weiterer Optionen im 
Vertiefungsprogramm (Major) sowie die Streichung gegenwärtiger Optionen per 
Departementsratsbeschluss entscheiden. Ein solcher Beschluss muss spätestens am Ende des 
Frühlingssemesters gefasst und verlautbart werden, damit er im darauf folgenden Studienjahr wirksam 
wird.  
 

1.1 Vorstellung des Studiums 

 
1 Der Masterstudiengang in Psychologie besteht aus einem Vertiefungsprogramm (60 ECTS), einem 
Spezialisierungsprogramm (30 ECTS) und einer Masterarbeit (30 ECTS). 
 

2 Aus den folgenden Vertiefungsprogrammen (Majors) ist eines auszuwählen:   
 Cognitive Psychology 
 Development and Cognition 
 Personnel and Organisational Psychology  
 Work Psychology and Cognitive Ergonomics  

  
3 Aus den folgenden Spezialisierungsprogrammen (Minors) ist eines auszuwählen:  

 Selected Topics in Cognitive Psychology 
 Clinical Psychology 
 Work and Organisational Psychology 
 Cognitive and School Psychology 
 Cognition and Development  
 Personnel Psychology  
 Cognitive Ergonomics  
 Selected Topics in Psychology  

 
4 Das Spezialisierungsprogramm (Minor) ist in den meisten Fällen frei mit dem gewählten 
Vertiefungsprogramm (Major) kombinierbar. Die für jedes Vertiefungsprogramm (Major) wählbaren 
Spezialisierungsprogramme (Minor) sind im Studienplan aufgeführt (siehe Abschnitt 2.1).  
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1.2 Zulassungsbedingungen 

 
1 Der Master of Science in Psychology setzt ein an einer Schweizer Universität abgeschlossenes 
Bachelorstudium in Psychologie voraus.   
 
2 Ein an einer ausländischen Universität abgeschlossenes Bachelorstudium in Psychologie kann als 
gleichwertig akzeptiert werden, wenn es als äquivalent anerkannt wird; fehlende Leistungen können 
in einem Passerellenprogramm von bis zu 30 ECTS ergänzt werden. Studierende mit einem 
universitären Bachlorabschluss mit mind. 60 ECTS in Psychologie können nach Prüfung des 
Dossiers ein Anpassungsprogramms (von 60 ECTS) absolvieren und im Anschluss daran zu einem 
Masterstudium mit zusätzlichem Passerellenprogramm (von 30 ECTS) zugelassen werden.  
 
 
1.3 Prüfungen und Validierung der Kreditpunkte 
 
1 Die Lehrveranstaltungen sind in Modulen organisiert (siehe Abschnitt 2.2). 
 
2 Für die Anerkennung der zu erbringenden ECTS-Punkte (European-Credit-Transfer-System-Punkte) 
in den verschiedenen Modulen werden nur benotete Leistungsnachweise akzeptiert. Der/die 
Veranstaltungsleiter/in entscheidet über den Modus der Leistungsbeurteilung. Die in der Veranstaltung 
üblichen Formen der Leistungsbeurteilungen sind nachfolgend dargestellt (siehe Abschnitt 2.2). 
Abweichungen hiervon sind allerdings möglich und werden vom Veranstaltungsleiter/in vor Beginn des 
Semesters bekannt gegeben.   
 
3 Für alle Leistungen gilt die folgende Regelung: Prüfungen respektive Studienleistungen, die 
dreimal nicht bestanden wurden, führen zum Ausschluss vom Studium.  
 
4 Die Note eines validierten und benoteten Moduls (Teilnote) ist der ungerundete Durchschnittswert 
der Noten der in diesem Modul zu erbringenden Leistungen. Nicht bestandene Prüfungen können 
nicht kompensiert werden. 
 

1.4 Unterrichtssprache 

1 Das Studium zum Master of Science in Psychology kann auf Deutsch, auf Französisch oder als 
zweisprachiges Studium (mit entsprechender Erwähnung im Diplom) absolviert werden.  

2 Die Lehrveranstaltungen des Moduls FOUND werden in Englisch abgehalten. Darüber hinaus 
können weitere Lehrveranstaltungen in Englisch abgehalten werden.  

 
 
2  Studienablauf 
 
1 Die Lehrveranstaltungen zu den Modulen werden üblicherweise im Zweijahresrhythmus 
angeboten. Es wird empfohlen, die Module innerhalb von zwei Jahren zu absolvieren. 
   
2 Das Departement gibt vor Beginn des Studienjahres eine Liste mit den in den jeweiligen Modulen 
zu belegenden Lehrveranstaltungen heraus.  
 
3 Zu Beginn des Studiums sind ein Vertiefungsprogramm (Major) und ein Spezialisierungsprogramm 
(Minor) verbindlich auszuwählen. Ein späterer Wechsel der Programme ist auf Antrag beim 
Departementspräsidenten möglich.  
 
4 Der Modus der Leistungsbeurteilung wird zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen von 
der/dem Veranstaltungsleiter/in festgelegt. 
 
5 Die Module ‚Foundations of Psychology’ und ‚Praktikum’ sind verpflichtend.  
 
6 Jedes Modul kann nur einmal absolviert werden, auch wenn es in mehreren Vertiefungs- bzw. 
Spezialisierungsprogrammen angeboten wird.  
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7 Für das zweisprachige Studium sind die Module entsprechend dem Fakultätsreglement so zu 
wählen, dass insgesamt sowohl in Deutsch als auch in Französisch mindestens 40% absolviert 
werden.  
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2.1 Optionen für Vertiefungsprogramm (Major) und Spezialisierungsprogramm (Minor) 

 
2.1.1 Vertiefungsprogramm (Major): Cognitive Psychology  
 
Folgende Module sind in dem Vertiefungsprogramm ‘Cognitive Psychology’ zu belegen: 

FOUND (Foundations of Psychology) 15 ECTS 

KOG1 (Kognitive Psychologie I) 15 ECTS 

KOG2 (Kognitive Psychologie II) 15 ECTS 

PRAK (Praktikum) 15 ECTS 

 
In Ergänzung zum Vertiefungsprogramm ‘Cognitive Psychology’ ist eines der folgenden 
Spezialisierungsprogramme (Minor) zu wählen: 
 
a) Spezialisierungsprogramm (Minor): Work and Organisational Psychology:  

ARB (Arbeitspsychologie und kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

ORG (Organisations- und Personalpsychologie) 15 ECTS 

 
b) Spezialisierungsprogramm (Minor): Clinical Psychology 

KLIN (Klinische Psychologie) 15 ECTS 

CLIN (Psychologie clinique) 15 ECTS 

 
c) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognition and Development: 

KOG3 (Kognitive Psychologie III) 15 ECTS 

DEV (Developpement et cognition) 15 ECTS 

 
d) Spezialisierungsprogramm (Minor): Selected Topics in Psychology   
 
Aus den folgenden Modulen sind zwei auszuwählen: KOG3, ARB, ORG, DEV, COGSCO, KLIN, CLIN, 
ERASMUS 1, ERASMUS 2 

Gewähltes Modul 1 15 ECTS 

Gewähltes Modul 2 15 ECTS 
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2.1.2 Vertiefungsprogramm (Major): Development and Cognition  
 
Folgende Module sind in dem Vertiefungsprogramm ‘Development and Cognition’ zu belegen: 

FOUND (Foundations of Psychology) 15 ECTS 

DEV (Developpement et cognition) 15 ECTS 

COGSCO (Psychologie cognitive et scolaire) 15 ECTS 

PRAK (Praktikum) 15 ECTS 

 
In Ergänzung zum Vertiefungsprogramm ‘Development and Cognition’ ist eines der folgenden 
Spezialisierungsprogramme (Minor) zu wählen: 
 
a) Spezialisierungsprogramm (Minor): Work and Organisational Psychology:  

ARB (Arbeitspsychologie und kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

ORG (Organisations- und Personalpsychologie) 15 ECTS 

 
b) Spezialisierungsprogramm (Minor): Clinical Psychology 

KLIN (Klinische Psychologie) 15 ECTS 

CLIN (Psychologie clinique) 15 ECTS 

 
c) Spezialisierungsprogramm (Minor): Selected Topics in Psychology 
 
Aus den folgenden Modulen sind zwei auszuwählen: KOG3, ARB, ORG, DEV, COGSCO, KLIN, CLIN, 
ERASMUS 1, ERASMUS 2 

Gewähltes Modul 1 15 ECTS 

Gewähltes Modul 2 15 ECTS 

 
 
2.1.3 Vertiefungsprogramm (Major): Personnel and Organisational Psychology  
 
Folgende Module sind in dem Vertiefungsprogramm ‘Personnel and Organisational Psychology’ zu 
belegen: 

FOUND (Foundations of Psychology) 15 ECTS 

ORG (Organisations- und Personalpsychologie) 15 ECTS 

PERS (Personalpsychologie) 15 ECTS 

PRAK (Praktikum) 15 ECTS 
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In Ergänzung zum Vertiefungsprogramm  ‘Personnel and Organisational Psychology’ ist eines der 
folgenden Spezialisierungsprogramme (Minor) zu wählen: 
 
a) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognitive Ergonomics  

ARB (Arbeitspsychologie und kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

ERG (Kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

 
b) Spezialisierungsprogramm (Minor): Clinical Psychology 

KLIN (Klinische Psychologie) 15 ECTS 

CLIN (Psychologie clinique) 15 ECTS 

 
c) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognitive Psychology 

KOG1 (Kognitive Psychologie I) 15 ECTS 

KOG3 (Kognitive Psychologie III) 15 ECTS 

 
d) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognitive and School Psychology 

KOG1 (Kognitive Psychologie I) 15 ECTS 

COGSCO (Psychologie cognitive et scolaire) 15 ECTS 

 
e) Spezialisierungsprogramm (Minor): Selected Topics in Psychology 
 
Aus den folgenden Modulen sind zwei auszuwählen: ARB, KOG3, KOG1, DEV, COGSCO, KLIN, CLIN, 
ERASMUS 1, ERASMUS 2  

Gewähltes Modul 1 15 ECTS 

Gewähltes Modul 2 15 ECTS 

 
 
2.1.4 Vertiefungsprogramm (Major): Work Psychology and Cognitive Ergonomics 
 
Folgende Module sind in dem Vertiefungsprogramm ‘Work Psychology and Cognitive Ergonomics’ zu 
belegen: 

FOUND (Foundations of Psychology) 15 ECTS 

ARB (Arbeitspsychologie und kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

ERG (Kognitive Ergonomie) 15 ECTS 

PRAK (Praktikum) 15 ECTS 

 
In Ergänzung zum Vertiefungsprogramm ‘Work Psychology and Cognitive Ergonomics’ ist eines der 
folgenden Spezialisierungsprogramme (Minor) zu wählen: 
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a) Spezialisierungsprogramm (Minor): Personnel Psychology  

PERS (Personalpsychologie) 15 ECTS 

ORG (Organisations- und Personalpsychologie) 15 ECTS 

 
b) Spezialisierungsprogramm (Minor): Clinical Psychology 

KLIN (Klinische Psychologie) 15 ECTS 

CLIN (Psychologie clinique) 15 ECTS 

 
c) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognitive Psychology 

KOG1 (Kognitive Psychologie I) 15 ECTS 

KOG3 (Kognitive Psychologie III) 15 ECTS 

 
d) Spezialisierungsprogramm (Minor): Cognitive and School Psychology 

KOG1 (Kognitive Psychologie I) 15 ECTS 

COGSCO (Psychologie cognitive et scolaire) 15 ECTS 

 
e) Spezialisierungsprogramm (Minor): Selected Topics in Psychology 
 
Aus den folgenden Modulen sind zwei auszuwählen: ORG, KOG3, KOG1, DEV, COGSCO, KLIN, CLIN, 
ERASMUS 1, ERASMUS 2  

Gewähltes Modul 1 15 ECTS 

Gewähltes Modul 2 15 ECTS 

 

2.2 Module 

 
Modul FOUND: Foundations of Psychology (in englischer Sprache) (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Attention and performance Vorlesung 3 ECTS 

Impairments in cognitive functioning   Vorlesung 3 ECTS 

Social psychology in organisational behaviour  Vorlesung 3 ECTS 

Epidemiology for psychologists Vorlesung 3 ECTS 

Learning in teams Vorlesung 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: schriftliche 
Prüfung.  
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Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul PRAK: Praktikum (15 ECTS) 
Dieses Modul beinhaltet die Absolvierung eines zweimonatigen Praktikums. Das Praktikum wird mit 
einer kleinen schriftlichen Arbeit abgeschlossen. Das Praktikum ist im gewählten 
Vertiefungsprogramm (Major) zu absolvieren.  
  

 
Modul KOG1: Kognitive Psychologie I (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Gedächtnis Seminar 6 ECTS 

Selektive Wahrnehmung Vorlesung 3 ECTS 

Kognitive Neuropsychologie  Vorlesung 3 ECTS 

Urteilen und Entscheiden  Vorlesung 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Arbeit (Seminar)  
• schriftliche oder mündliche Prüfungen (Vorlesung).  
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul KOG2: Kognitive Psychologie II (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Forschungsprojekt innerhalb der Allgemeinen Psychologie Projektstudium 6 ECTS 

Problemlösen Seminar 6 ECTS 

Masterkolloquium  Kolloquium 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• aktive Mitwirkung und Bericht (Projektstudium)  
• aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Arbeit (Seminar)  
• aktive Teilnahme (Kolloquium) 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit 
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Modul KOG3: Kognitive Psychologie III (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Aufmerksamkeit  Seminar 6 ECTS 

Emotionen Vorlesung 3 ECTS 

Denken  Vorlesung 3 ECTS 

Motorik   Vorlesung 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Arbeit (Seminar)  
• schriftliche oder mündliche Prüfungen (Vorlesung).  
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul DEV: Développement et cognition (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Développement et cognition  Cours 3 ECTS 

Approche socio-cognitive de la communication Cours 3 ECTS 

Psychologie de l’enfant Cours 3 ECTS 

Séminaire de recherche Séminaire 3 ECTS 

Groupe de recherche Séminaire 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Arbeit (Seminar)  
• schriftliche oder mündliche Prüfungen (Vorlesung). 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
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Modul COGSCO: Psychologie cognitive et scolaire (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Psychologie du talent et de l’expertise  Cours 3 ECTS 

Les représentations sociales Cours 3 ECTS 

Langage et cognition Cours 3 ECTS 

Psychologie scolaire : Etude de cas Cours 3 ECTS 

Le nouvel inconscient Cours 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• schriftliche oder mündliche Prüfungen  
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul ORG: Organisations- und Personalpsychologie (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Theorien der Arbeitsmotivation Seminar 6 ECTS 

Leistungsmanagement Seminar 6 ECTS 

Kommunikation und Führung Seminar 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: aktive 
Teilnahme, Referat, mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung, Forschungsprojekt, und/oder schriftliche 
Arbeit. 
 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul PERS: Personalpsychologie (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Diagnose beruflicher Eignung  Seminar 6 ECTS 

Methoden der Personalentwicklung  Seminar 6 ECTS 

Managementdiagnostik Seminar 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
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Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: aktive 
Teilnahme, Referat, mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung, Forschungsprojekt, und/oder schriftliche 
Arbeit. 
 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul ARB: Arbeitspsychologie und Kognitive Ergonomie (15 ECTS) 
 
Die folgenden 3 Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  
 
Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung  Seminar 6 ECTS 

Belastung und Beanspruchung Seminar 6 ECTS 

Arbeitszeitgestaltung Seminar 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: aktive 
Teilnahme, Referat, Praxisprojekt, und/oder schriftliche Arbeit. 
 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul ERG: Kognitive Ergonomie (15 ECTS) 
 
Die folgenden 5 Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Human Factors Seminar 3 ECTS 

Usability Tests und Produktevaluation  Seminar 3 ECTS 

Automatisierung  Seminar 3 ECTS 

Training Seminar 3 ECTS 

Forschungsmethoden und Kolloquium  Kolloquium 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch:  
• aktive Teilnahme, Referat, Praxisprojekt, und/oder schriftliche Arbeit (Seminar)  
• aktive Teilnahme (Kolloquium)  
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
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Modul KLIN: Klinische Psychologie (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Psychische Störungen I  Vorlesung-Seminar  3 ECTS 

Psychische Störungen II Vorlesung-Seminar  3 ECTS 

Epidemiologie Vorlesung-Seminar  3 ECTS 

Gesundheitspsychologie I Vorlesung-Seminar  3 ECTS 

Gesundheitspsychologie II Vorlesung-Seminar  3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: aktive 
Teilnahme, Referat, schriftliche Arbeit, mündliche und/oder schriftliche Prüfungen 
 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 

 
 

Modul CLIN: Psychologie clinique (15 ECTS) 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind in diesem Modul zu belegen:  

Troubles anxieux et dépressifs Cours-séminaire 3 ECTS 

Troubles de la personnalité Cours-séminaire 3 ECTS 

Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent Cours-séminaire 3 ECTS 

Psychologie de la santé Cours-séminaire 3 ECTS 

Psychopathologie - psychopharmacologie Cours-séminaire 3 ECTS 

 
Abweichungen hiervon sind möglich und werden jeweils zu Semesterbeginn bekannt gegeben.  
 
Die Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt in der Regel durch: aktive 
Teilnahme, Referat, schriftliche Arbeit, mündliche und/oder schriftliche Prüfungen 
 
Die verantwortliche Lehrperson entscheidet über die definitive Form der Validierung und teilt sie zu 
Beginn des Semesters verbindlich mit. 
 
 
Modul ERASMUS1 (15 ECTS) 
Lehrveranstaltungen zu ausgewählten Themenbereichen werden an einer am ERASMUS-Programm 
teilnehmenden Partneruniversität besucht. Die zur Auswahl stehenden Partneruniversitäten werden 
vom Verantwortlichen des jeweiligen Vertiefungsprogramms (Major) bekannt gegeben. Die 
Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt gemäss den an der Partneruniversität 
geltenden Prüfungsreglements. 
 
Modul ERASMUS2 (15 ECTS) 
Lehrveranstaltungen zu ausgewählten Themenbereichen werden an einer am ERASMUS-Programm 
teilnehmenden Partneruniversität besucht. Die zur Auswahl stehenden Partneruniversitäten werden 
vom Verantwortlichen des jeweiligen Vertiefungsprogramms (Major) bekannt gegeben. Die 
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Leistungsbeurteilung in den Veranstaltungen des Moduls erfolgt gemäss den an der Partneruniversität 
geltenden Prüfungsreglements. 
 
Weitere Module 
Der Departementsrat kann über die angeführten Module hinaus die Aufnahme weiterer Module in die 
Liste der Wahlmodule beschliessen. Ein solcher Beschluss muss spätestens am Ende des 
Frühlingssemesters gefasst und verlautbart werden, damit er im darauf folgenden Studienjahr wirksam 
wird. 
 
 
3 Masterarbeit und Verteidigung 
 
1Die Masterarbeit ist eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit im Gebiet des 
Vertiefungsprogramms (Major), mit der die Studierenden demonstrieren, dass sie in der Lage sind, die 
in ihrem Forschungsbereich existierenden Standards anzuwenden. Das Thema muss von der 
betreuenden Person akzeptiert sein.  
 
2Die Masterarbeit kann frühestens im zweiten Semester begonnen werden.  
 
3Die Verteidigung der Masterarbeit besteht in der Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit und ihrer 
Einbettung in den Studienschwerpunkt sowie in der angemessenen Beantwortung der gestellten 
Fragen.  
 
4Betreuungsberechtigte Personen sind die in Art. 23 des Fakultätsreglements genannten.  
 

4 Diplom  

 
1Das Master-Diplom für die Studierenden im Bereich Psychologie “Master of Science in Psychology“  
wird verliehen, wenn die folgenden Leistungen erbracht wurden:  
 
 alle in den Modulen geforderten ECTS-Punkte wurden erlangt, und 
 die Master-Arbeit wurde angenommen und erfolgreich verteidigt. 
 
2Die im Vertiefungsprogramm (Major) gewählte Option wird im Master-Diplom eingetragen. Dies 
geschieht in folgender Form: “Master of Science in Psychology – Option Vertiefungsprogramm: 
XYZ“.   
 
3Die im Spezialisierungsprogramm (Minor) gewählte Option wird er ebenfalls im Master-Diplom 
eingetragen. Dies geschieht in folgender Form: “Master of Science in Psychology – Option 
Spezialisierungsprogramm: XYZ“ 
 
 
5 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 
1Dieses Reglement tritt mit Beginn des Herbstsemesters 2010 in Kraft. 
 
2Studierende, die ihr Master-Studium unter dem bislang gültigen Reglement begannen, wird die 
Möglichkeit gegeben, unter dem bislang gültigen Reglement weiter zu studieren oder aber in das  
neue Reglement zu wechseln.  


